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Berufsbild Canyoningführerin/Canyoningführer 

 
Im seit dem 1.01.2023 geltenden Steiermärkischen Bergsportgesetz wurde das Berufsbild 
des/der Canyoningführers/in geschaffen. Das Gesetz gilt für alle Personen, die im 
Canyoningbereich entgeltlich beruflich tätig sind, sei es als Führer*in oder als Lehrkraft, 
um die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln. Für alle Personen, die 
schon vor dem 1.01.2023 die Tätigkeit eines/einer Canyoningführer*in ausgeübt haben, 
gibt es eine Übergangsfrist bis zum 30.04.2024.  
 
Für alle Personen, die beim Kärntner-, Tiroler- oder Salzburger Schluchtenführerverband 
die Ausbildung zum Canyoningführer/zur Canyoningführerin gemacht haben, wird sowohl 
die Ausbildung als auch die Prüfung vom Steirischen Bergsportführerverband angerechnet. 
Somit kann direkt um die Autorisierung beim Land Steiermark angesucht werden. Mit dem 
Erreichen des Anwärterstatus nach dem 1. Kurs im Ausmaß von 8 Ausbildungstagen ist die 
Führungstätigkeit unter Aufsicht eines/einer Befugten möglich. 
 
Nach Erteilung der Befugnis tritt die Pflichtmitgliedschaft beim Steirischen 
Bergsportführerverband in Kraft, wenn der Beruf ausgeübt wird. Der steirische 
Bergsportführerverband ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und die gesetzliche 
Berufsvertretung aller steirischen Bergsportführer*innen. 

Als Übergangslösung gibt es 2024 die Möglichkeit, sich andere Ausbildungen im 
Canyoningbereich anrechnen zu lassen. Dazu ist es notwendig die Zeugnisse inkl. 
Stundenaufzeichnung über die erbrachten Theorie- und Praxiseinheiten und einen 
Nachweis einer neunmonatigen Führungstätigkeit im Canyoningbereich an den steirischen 
Bergsportführerverband zu schicken.  

Über eine mögliche Zulassung zum Autorisierungskurs für Canyoningführer*innen 
entscheidet der Steirische Bergsportführerverband. Autorisierungs- und Vorbereitungs-
kurse werden vom Steirischen Bergsportführerverband als Übergangslösung im Frühjahr 
2024 angeboten.  

Autorisierungskurs Canyoning:  11. -12.05.2024 oder 13. -14.05.2024 
Details und Anmeldung:     www.bergsport-stmk.at 
Ort:      Bergrettungstelle Liezen 
Kosten:     € 340.— 

Von Seite des Verbandes wird ein eintägiger Vorbereitungskurs (03.05.2024 oder 
04.05.2024) angeboten, um die notwendigen Techniken mit einem Ausbilder 
durchzugehen. Die Teilnahme an einem Vorbereitungskurs ist nicht verpflichtend. 

Eine eigene Canyoningführer*innen Ausbildung wird aktuell nicht in der Steiermark 
angeboten. Hierfür gibt eine Kooperation mit dem Kärntner Schluchtenführerverband. Infos 
dazu: https://www.kaerntner-schluchtenfuehrer.at/ausbildung/ 


